Vergabestelle |V 211EU F

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen }
VM1 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU)

Fehrbelliner Platz 2 Datum:
10707 Berlin
Deutschland

E-Mail: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de

Empfanger

Vergabeart

[] Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb

X Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-
wettbewerb

] wettbewerblicher Dialog

Ablauf der Angebotsfrist
Datum Uhrzeit

Bindefrist endet am

Vergabenummer MalRnahmenummer
VM_24159_VgV_VoT_Ew 14403E70002

MaRnahme
Rathausneubau Haus der Statistik- RatM

Otto-Braun-Strafte 70-72

Leistung/CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren geman Abschnitt 6 VgV)
Anlagen:

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
IV2111EU F Gewichtung der Zuschlagskriterien
Vertragsentwurf mit Anlagen
IV 407 F Verpflichtung geman Verpflichtungsgesetz (Wirt-240)
Unterlagen fiir die Ausarbeitung eines Losungsvorschlags
Bedarfsprogramm, Vorplanungsunterlage (VPU), Bauplanungsunterlage (BPU)
Lageplan
weitere Projektunterlagen
Datenschutzhinweise_Abt_V
Entgeltbetrage gultig ab dem 01. Februar 2021
Einhaltung restriktiver MalRinahmen ggu. Russland
Verpflichtung geman Verpflichtungsgesetz

CIXXNYX YR NHRNN
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IV 211EU F

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU)

sy

) die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind:

] IV 213 F bzw. Angebotsschreiben
IV 213e F
X V2131 F Angebotsschreiben mit Honorarangebot HOAI
] V2132 F Angebotsschreiben mit Honorarangebot frei verhandelbar
] Vertragsentwurf mit Anlagen
X IV 4021 F Eigenerklarung zur Frauenférderung (Wirt-2141)
X Vertragsentwurf ohne Anlagen
[]
[]
[]
[]
1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistungen im Namen und fir Rechnung
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Abteilung Hochbau
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin
Zu vergeben.
2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt elektronisch Gber die Vergabeplattform.

3 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen

3.1 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

N siehe Auftragsbekanntmachung
X siehe Auflistung der Anlagen, Teil B

Oooood

3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
vorzulegen

siehe Auftragsbekanntmachung

Berufshaftpflichtversicherung
Verpflichtungserklarung gem. Verpflichtungsgesetz

OO0O0OX X X
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IV 211EU F

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU)

3.3 Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € fur den Bieter, der den Zuschlag erhal-
ten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchfiihren.

Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekadmpfung des Terrorismus
und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27. Mai 2002, 753/2011 vom 1. August 2011
sowie 2580/2001 vom 27. Dezember 2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten
(https://justiz.de/onlinedienste/finanz_sanktionsliste/index.php) veranlassen.

4 Losweise Vergabe

X nein
O ja, Angebote sind moglich fiir
[ alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur
Interessensbestatigung
O nur ein Los

[] Zusammenfassung von Losen oder Losgruppen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Auffor-
derung zur Interessensbestatigung

5 Angebotswertung

Kriterien fir die Wertung der Angebote
] Zuschlagskriterien: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestati-

gung
Zuschlagskriterien: siehe Formblatt [V 2111EU F — Gewichtung der Zuschlagskriterien
L]
[
6 Angebote kbnnen abgegeben werden:

Xl elektronisch in Textform.
[] elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
[] elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

7 Angebotsabgabe

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle
baldmdglichst davon zu unterrichten (entféllt bei offenen Verfahren).

Bei elektronischer Angebotsabgabe in Textform ist der Bieter und die natiirliche Person, die die
Erklarung abgibt, zu benennen; wenn unter Nr. 6 vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten
Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum
Ablauf der Angebotsfrist tUber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu bermitteln.
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IV 211EU F

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU)

8 Verhandlung / Dialog

X Eine Verhandlung iiber die eingereichten Angebote kann stattfinden ab:
[ ] Der Dialog wird eroffnet ab:

Datum

Ort

Eine Einladung hierzu ergeht gesondert.

9 Beauftragung
Fur den Fall, dass Ihr Angebot beauftragt werden soll, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung.

[ ] AuRerdem wird Ihnen per Post in 2-facher Ausfertigung der um die in lhrem Angebot enthalte-
nen Vertragsparameter erganzte Vertrag Ubermittelt mit der Bitte, beide Exemplare unter-
schrieben zuriickzusenden.

X Zur Verpflichtung gemaR Verpflichtungsgesetz (Formblatt |V 407 F) wird ein Termin in unserer
Dienststelle stattfinden, zu dem Sie und die zu verpflichtenden Personen zu erscheinen haben.

10 Behorde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter VerstoRe gegen
die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB):

Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Straf3e 105

10825 Berlin

Telefon: +49 30 9013 8316 Fax: +49 30 9013 7613

11  Zusatzliche Leistungen

[ ] Ausarbeitung eines Lésungsvorschlags

Gemal der Auftragsbekanntmachung ist ein Losungsvorschlag fur die gestellte Planungsaufgabe
nach den Vorgaben der Anlage in A) auszuarbeiten.

Fur die Ausarbeitung des Losungsvorschlags ist eine Vergutung (inkl. Nebenkosten) festgesetzt wor-
den in Hohe von: EUR

Mit Abgabe der Unterlagen ist hierfiir eine Rechnung Uber diesen Betrag einzureichen. Die Vergutung

erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen. Unaufgefordert eingereichte Losungsvorschlage tber die
Vorgaben hinaus werden im Verfahren nicht berticksichtigt.
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IV 211EU F

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU)

12 (frei)

Der Vertrag ist lesbar an den gelb (farblich/interaktiv) markierten Stellen auszufillen und mit
dem Angebot abzugeben.

Im Dokument Honorarangebot (IV 2131F bzw. IV 2132F) sind die gelben Felder auszufiillen.

Die Gesamtsumme Brutto wird automatisch in das Angebotsschreiben Ubertragen. Das
Dokument wird Bestandteils lhres Angebots.

Im Bieterbereich der Bieterplattform iTWOtender (Registerkarte Dokumente) sind die
Unterlagen in die daflir vorgesehenen Halter einzustellen:

- Excel-Datei A8_Honorarangebot (IV 2131 F bzw. IV 2132 F) - Halter: "Angebotsdokument".
- Formular Vertrag - Halter: "Anlagen Vertrag"

- Formular Eigenerklarung zur Eignung - Halter: "Eigenerklarung zur Eignung IV 124"

- Berufshaftpflichtversicherung - Halter: "Anlage Berufshaftpflicht"

- sonstige Unterlagen - Halter: "Anlagen zum Angebot"

Angebotserstellung
Fur die Erstellung der Angebotsunterlagen werden keine Kosten erstattet.

Vertraulichkeit

Alle Vergabeunterlagen sind vertraulich zu behandeln und sind nur zur Erstellung des
Angebotes zu verwenden. Jede Veroffentlichung (auch Auszugsweise) ist ohne die
ausdriickliche Genehmigung der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung untersagt

Bieteranfragen
Bieter kdnnen Anfragen (gem. Ziffer 2 Kommunikation) zu dieser Vergabe bis zu dem in der
eVergabe veroffentlichen Datum/Uhrzeit stellen.

Anlagen zum Vertrag/Projektinformationen

Die in der eVergabe veroffentlichten Projektinformationen (im Ordner "Projektinformationen”
sofern vorhanden) und Anlagen zu diesem Vertrag (siehe Anlagenverzeichnis im Vertrag) sind
vom Bieter herunterzuladen und aufzubewahren.

Berufshaftpflichtversicherung

Die Deckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15 AVB
Hochbau missen mindestens betragen: siehe Vertrag
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IV 2121 /V 2121/ Wirt-2121

(Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren tber die Vergabeplattform)

\Vergabenummer MalRnahmenummer
VM_24159_VgV_VoT_Ew 14403E70002
MaRnahme

Rathausneubau Haus der Statistik- RatM
Otto-Braun-Strae 70-72

Leistung/CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Teilnahmebedingungen / technische Voraussetzungen und Hinweise bei elektronischen
Vergabeverfahren lber die Vergabeplattform

1. Teilnahmebedingungen / technische Voraussetzungen

1.1 Technische Voraussetzungen

Betriebssysteme (nur noch mit 64 BIT) / Software:

Windows 10 (ab Version 1809 und hdher) oder Windows 11 (ggf. ava-sign fur Windows)

macOS 10.14 und héher (ggf. ava-sign fir macOS)

Ubuntu 20.04 und héher, openSuse 15.3 und hoher und RedHat 8.4 und héher (ggf. ava-sign fur
Linux)

alle gangigen Browser in einer aktuellen Version (Edge, Firefox, Chrome, Safari und ahnliche)
Signaturkomponente:

*1 Software Zertifikate oder Signaturkarte/Kartenleser sofern fur die Angebotsabgabeart notwendig
(siehe Nr. 1.4)

Verwendung des Bieterclients ava-sign:

[ ] Installation der aktuellsten Version des Bieterclients ava-sign (siehe auch Hinweise unter Nr. 2.2.)
keine Installation des Bieterclients ava-sign noétig (siehe auch Hinweise unter Nr. 2.1.)

1.2 Elektronische Ubermittlung des Angebotes iiber die Vergabeplattform

Fur die Abgabe von Angeboten ist eine Registrierung auf dem Bieterportal iTWO tender
https://www.meinauftrag.rib.de/public/registerCompany und eine Verknipfung mit der
Vergabeplattform Berlin erforderlich.

<+—

1.3. Anderung der Vergabeunterlagen

Eine automatische Information tiber Anderungen oder Konkretisierungen der Ausschreibungsunter-
lagen erfolgt nur an alle reqistrierten Bewerber. Nichtregistrierte Interessenten sind verpflichtet, sich
eigenverantwortlich tiber Anderungen usw. auf der Vergabeplattform unter
https://www.berlin.de/vergabeplattform zu informieren.
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IV 2121 /V 2121 / Wirt-2121

(Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren tber die Vergabeplattform)

1.4 Form der Angebotsabgabe

In welcher Form die Abgabe von Angeboten zugelassen ist, hangt vom jeweiligen Vergabeverfahren
ab und wird vom Auftraggeber in der Bekanntmachung bzw. in den Vergabeunterlagen vorgegeben.

Grundsatzlich gibt es folgende Abgabearten:
— elektronisch in Textform
— elektronisch mit fortgeschrittener Signatur *!
- elektronisch mit qualifizierter Signatur *
— schriftlich in Papierform.

Die vom Auftraggeber vorgegebene Form der Abgabe ist maligeblich im Vergabeverfahren.
Die Beachtung der Form der Angebotsabgabe ist entscheidend fur die Frage, ob ein Angebot
formal zuzulassen ist.

2. Hinweise zur Erstellung elektronischer Angebote ohne / mit Bieterclient ava-sign

In elektronischen Vergabeverfahren werden Angebote grundsétzlich uber die Vergabeplattform in
Textform Ubermittelt. Der Auftraggeber gibt hierbei vor, ob die Erstellung des elektronischen
Angebotes ohne oder mit dem Bieterclient ava-sign zu erfolgen hat. Die in diesem Verfahren
vorgegebene Methode der Angebotserstellung ist angekreuzt.

X 2.1 Vergabe ohne Bieterclient ava-sign

Bei diesen Verfahren wird kein Bieterclient benétigt. Die vergaberechtskonforme Erstellung und
Abgabe (in Textform) der Angebotsdateien fir ein elektronisches Angebot erfolgt in diesen Vergaben
immer direkt und ausschlief3lich Gber einen aktuellen Web-Browser.

Vergabeunterlagen laden

Nach der Anmeldung im Bieterportal iTWO tender werden die bearbeitbaren* Vergabeunterlagen als
Dateien einzeln mit lhrem Web-Browser auf den Rechner geladen, dort zum Beispiel Giber Microsoft
Excel ausgefiillt, gespeichert und dann wieder auf die Plattform hochgeladen.

(*Bearbeitbare Unterlagen sowie der Ordner ,lhr Angebot“ stehen in Verfahren mit KEINE BEWERBUNG
Bekanntmachung erst nach Klick auf die Schaltflache ,Bewerben* zur
Verfiigung. Bitte die STATUS-Anzeige im oberen Meniiband beachten.) Bewerben | Hiffe  Weitere Aktionen ~

Durch rote Platzhalter im Ordner ,, Ihr Angebot* wird dabei

angezeigt, welche Dokumente an welcher Stelle vom
Auftraggeber erwartet werden.

==

[ oacen |
Platzhalter ,Angebotsdokument*

Das im Bieterportal iTWO tender heruntergeladene und ausgefllte Angebotsdokument (z.B. eine
Word-, PDF- oder Excel-Datei - zu erkennen am Symbol [2) istimmer auf den Platzhalter
~Angebotsdokument” zu laden. Versucht der Bieter ein Angebotsdokument in einem falschen
Dateiformat hochzuladen, erscheint eine Fehlermeldung. Stellt der Auftraggeber das
Angebotsdokument als Excel-Datei (*.xlIsx) zur Verfiigung, dann muss der Bieter das ausgefiillte
Angebotsdokument auch als Excel-Datei hochladen! Dies ist Voraussetzung dafir, dass ein glltiges
Angebotsdokument und somit ein wertbares Angebot abgegeben wird.
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IV 2121 /V 2121 / Wirt-2121

(Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren tber die Vergabeplattform)

Platzhalter ,Anlagen Angebot”

Alle Ubrigen Angebotsunterlagen, fir die kein explizit bezeichneter Platzhalter zur Verfligung steht,
kénnen - einzeln oder zusammengefasst als zip-Datei - auf den Platzhalter ,, Anlagen Angebot”
geladen werden. Bei Unklarheiten, welche Unterlagen Sie laden und mit einem Angebot einreichen
missen, beachten Sie bitte ggf. die Bekanntmachung sowie Angaben in den Vergabeunterlagen.
Bitte nutzen Sie im Dateinamen keine Sonderzeichen!

Angebot einreichen

Nach dem Hochladen der Dokumente muss fir die Abgabe des Angebotes die Funktion ,Angebot
einreichen” ausgefuhrt werden. Mit Klick auf ,,Angebot einreichen® wird Ihr Angebot nach Benennung
der Person des Erklarenden verschlisselt eingereicht.

Als Bestatigung der Angebotsabgabe erhalten Sie eine Quittung!

Weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe des Bieterportals iTWO tender unter den Stichworten
»,ohne ava-sign“, die getffnet werden kann

e (ber das Dropdown-Menu im oberen rechten Bereich der schwarzen Meniileiste mit Klick auf
Ihren Benutzernamen
e injeder Vergabe im Bereich , Informationen” mit Klick auf ,Vollstéandige Hilfe"

- Name Firma
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IV 2121 /V 2121 / Wirt-2121

(Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren tber die Vergabeplattform)

[]2.2 Vergabe mit Bieterclient ava-sign

Um bereitgestellte Vergabeunterlagen bearbeiten und ein
Angebot erstellen zu kénnen, bendtigen Sie

den Bieterclient ava-sign in der aktuellen Version. Der
Bieterclient ava-sign ist ein kostenfreies Programm, das
NACH der Anmeldung auf dem Bieterportal iTWO tender
(https://meinauftrag.rib.de/settings/downloadTools) im
Downloadbereich geladen werden kann.

Installieren Sie den Bieterclient ava-sign auf Ihrem
Computer!

Alternativ erreichen Sie den Downloadbereich tber das
Dropdown-Meni im oberen rechten Bereich der schwarzen
Menduleiste mit Klick auf Ihren Benutzernamen, tber den
Bereich ,Service" oder in jeder Vergabe im Bereich
»Informationen” unter ,aktuelle Tools".

Vergabeunterlagen fur Bieterclient laden

Die bearbeitbaren* Vergabeunterlagen missen vom Bieterportal iTWO tender in Form einer Paket-

Datei (Dateiendung avasign) auf den Rechner geladen werden.

(*Eine im Bieterclient bearbeitbare Paket-Datei steht in Verfahren mit Bekanntmachung erst nach Klick auf die Schaltflache

.Bewerben“ zur Verfigung.)

Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Offnen mit

dem Bieterclient ava-sign in einer Ubersichtlichen Baumstruktur dargestellt.

Anlagen Angebot (z.B. Bescheinigungen / Nebenangebote)
Fur zuséatzliche, in den Vertragsunterlagen nicht enthaltene Anlagen, sind folgende Ordner

vorgesehen: ,Bescheinigungen®, ,Anlagen” und sofern diese zugelassen sind ,Nebenangebote*“.
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IV 2121 /V 2121 / Wirt-2121

(Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren tber die Vergabeplattform)

Angebot hochladen

Fur die Angebotseinreichung (Hochladen der Angebotsdatei) konnen Sie den Abgabeassistenten
des Bieterclients nutzen. Weitere Hinweise zur Angebotseinreichung finden Sie in der Hilfe des
Bieterclients ava-sign und in der Hilfe des Bieterportals iTWO tender im Kapitel ,Bieterclient”.

Das Angebot (Erklirung gemak §126b BGE) wird abgegeben von:

|Per£cn des Erklarenden

[ Merken

Hinweis: Bei natdrlichen Personen (z.B. Einzelkaufleuten oder freiberuflich Tatigen) ist der Vor- und Machname oder die Firma bzw. die Geschiftsbezeichnung
anzugeben, bei juristischen Personen ist die vollsténdige Bezeichnung anzugeben.

Angebot hochladen ﬁ

Zugangsdaten zur iTWO tender Plattform

|BE|'|I_|t:E|'nan'|E der iTWO tender Plattform

|Pa-:-£.'.C|T der iTW0O tender Plattform "I:I"I-'IQEbOt
[ Merken hochladen

Damit das Hochladen Ihres Angebots tUber den Bieterclient funktioniert, muss das Programm
ava-sign auf die Vergabeplattform tGiber das Internet zugreifen kdnnen! Ist dies nicht der Fall, weil
dies zum Beispiel Uber Ihre Windows-Firewall oder andere Sicherheitseinstellungen in Ihrem
Unternehmen unterbunden wird, so ist das Hochladen eines Angebotes nicht méglich (Hinweise zur
Fehlerbehebung sind z.B. in der Hilfe unter den Stichwdrtern ,Internetzugriff / Proxy / Virenscanner”
beschrieben).

3. Technischer Support

Bei technischen Fragen zum Bieterportal iTWO tender wenden Sie sich bitte an die:

RIB Software GmbH

Josef-Orlopp-Str. 38

10365 Berlin

evergabe-hotline.berlin@rib-software.com

Fax: 03044 33 11 15

Tel: 0900 -1144330

(fur 1,95 €/min aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunktarife kénnen abweichen)

Mo — Do: 08:00 — 18:00 Uhr und Fr. 08:00 — 16:00 Uhr E

Zusatzlich steht lhnen auf den Bieterportal iTWO tender eine Chatfunktion zur Verfiigung!

Bitte beachten Sie, dass allein der jeweils fur eine Ausschreibung zustandige Auftraggeber
(Vergabestelle) inhaltliche Fragen zur Ausschreibung beantworten kann. Hierzu zahlen Fragen
zu den Vergabeunterlagen, hier insbesondere zum Ausfillen der Dokumente, zu den Fristen sowie
zum Vergaberecht.

Die Kontaktdaten des Auftraggebers (Vergabestelle) finden Sie in der Bekanntmachung der
Ausschreibung (falls vorhanden) bzw. im Formular zur Angebotsaufforderung.
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IV 212

(Teilnahmebedingungen - freiberufliche Dienstleistungen)

Teilnahmebedingungen
fur die Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder
Fehler, so hat er unverziglich die Vergabestelle vor Ablauf der Einreichungsfrist in Textform darauf
hinzuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte dariber
zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden
ist.
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuléssi-
gen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

3 Angebot

3.1 Das Angebot sowie jeglicher Schriftverkehr sind in deutscher Sprache abzufassen. Antrage in anderer
Sprache werden ausgeschlossen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke verbindlich zu verwenden.

3.3 Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzu-
reichen. Ein nicht fristgerecht/formgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.4  Muster und Proben missen als zum Angebot gehdrig gekennzeichnet sein.

3.5 Bei Preisen/Honoraren, die einer Preisverordnung unterliegen, ist diese zu beachten.

3.6 Alle Preise sind in Euro mit hochstens zwei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheits-
preise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatz-
steuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzu-
zufligen.
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IV 406.H F

(ZVB — Datenaustausch, Vergabeplattform)

Vergabenummer MaBnahmenummer
VM_24159_VgV_VoT_Ew 14403E70002
MaBRnahme

Rathausneubau Haus der Statistik- RatM
Otto-Braun-Stralte 70-72
10178 Berlin

Leistung/CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Zusatzliche Vertragsbestimmungen
zum Arbeiten auf der Vergabeplattform (https://www.berlin.de/vergabeplattform/), zur Erstellung
von Ausschreibungsunterlagen und zum Datenaustausch

Als Erganzung zu den vertraglichen Regelungen zur Datenverarbeitung sind folgende Vorgaben zu beachten:

1. Arbeiten auf der Vergabeplattform unter https://www.berlin.de/vergabeplattform/

1.1. Zugangsdaten

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Zugangsdaten (Benutzername und Startpasswort) zur
Verfligung. Das Startpasswort ist vom Auftragnehmer aus sicherheitstechnischen Griinden nach der
ersten Anmeldung zu andern. Es ist Sache des Auftragnehmers, sich in die Funktionsweise der
Vergabeplattform einzuarbeiten.

Siehe Hilfen unter:
https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/my.vergabeplattform.berlin.de/hilfe/start-
center.html

1.2. Unterlagen fiir die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fiir die Vergabeplattform
(https://www.berlin.de/vergabeplattform/) erflllt werden.

2. Anwendung des STLB-Bau

Fir die Beschreibung der Leistungen ist das STLB-Bau in der jeweils aktuellen Fassung zu verwenden.
Die Aktualisierung des STLB-Bau erfolgt alle 6 Monate durch Beuth/GAEB (in digitaler Ausgabe).

3. Leistungsverzeichnisiibermittlung mittels GAEB-Datenaustausch

Der Datenaustausch wird nur auf der Grundlage der "Regelungen fiir den Datenaustausch
Leistungsverzeichnis" des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) in der Version
XML 3.1 ff. durchgeflihrt.

Die zulassigen Medien fiir die Datentibermittlung sind, sofern nicht im Vertrag angegeben:

— Vergabeplattform https://www.berlin.de/vergabeplattform/
— E-Mail mit angefugter Datei
— vom Auftraggeber vorgegebene Austauschplattform / Cloud / vorgegebener Projektraum

Der Auftraggeber ist jederzeit befugt, flir bestimmte Daten bestimmte Medien vorzuschreiben.

Mit Ubermittlung der endgliltigen Fassung des Leistungsverzeichnisses hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber das Leistungsverzeichnis in der vereinbarten Datenaustauschphase — (bepreistes
Leistungsverzeichnis als X81 bzw. X82, Leistungsverzeichnis fur die Vergabeplattform als X83) - zu
Ubermitteln.

Hinweise auf den freiberuflich Tatigen (FBT) sind im LV und in den Anlagen nicht gestattet.
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4.2.
4.3.

5.2.

5.3.
5.3.1.

IV 406.H F

(ZVB — Datenaustausch, Vergabeplattform)
Ordnungszahl (0Z)

Die OZ ist zu gliedern in

2 Stellen fiir den Abschnitt (BoQ-Level)

2 Stellen fur den Unterabschnitt (BoQ-Level)
4 Stellen fur die Position (Item)

1 Stelle flr Index (keinesfalls vorbelegen)

Das Leistungsverzeichnis ist numerisch zu gliedern.
Abschnitts- und Unterabschnittsnummer mit der Ziffer 0 sind nicht zugelassen.

Jeder Abschnitt muss mindestens eine Position enthalten.

Beim Wechsel von Abschnitten ist wieder mit Position 1 zu beginnen und fortlaufend mit der Schrittweite
1 zu nummerieren.

Lucken in der Nummerierung sind nicht zugelassen.
Positionen mit Indices sind nicht zu verwenden.

Positionsbearbeitung

Allgemeines

— Ein Deckblatt zur Leistungsbeschreibung ist nicht zu erstellen.

— Ein manuell erstelltes Inhaltsverzeichnis fiir die LV-Abschnitte ist nicht zulassig.

— In GAEB-XML mdgliche Schrift-Formatierungen (Fett, Kursiv, Farbe) oder Tabellen und Aufzahlungen

darfen nicht verwendet werden.
— Nicht zugelassen ist das Einfugen von Zeichnungen und Bildern.

Normalpositionen aus Standardtexten

— Langtexterganzungen (des Ausschreibenden) sind zwingend auszufiillen.

Normalposition mit frei formuliertem Text

Es ist strikt darauf zu achten, dass

— zu jeder Position sowohl Lang- als auch Kurztext vorhanden und keine abweichenden Informationen
zwischen Lang- und Kurztext enthalten sind.

— fir vom Aufsteller geforderte Bieterangaben Datenfelder gesetzt sind.

— nach der Umwandlung von Standardtexten in Freitexte die Textergdnzungen des Ausschreibenden in
Langtext umgewandelt worden sind.

Leit- und Unterbeschreibung

Leit- und Unterbeschreibungen sind jeweils als eigene Positionstexte unmittelbar hintereinander zu
erfassen. Es ist unzuldssig, Unterbeschreibungen aus einzelnen Hinweistexten zusammenzustellen.
Mengeneinheiten

— Es sind nur die im STLB-Bau verwendeten Mengeneinheiten zugelassen (siehe die beigeflgte
Aufstellung unter Nr. 6.2).

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur bei begriindetem Bedarf als Normalpositionen in einem eigenen
Unterabschnitt zu erfassen.
Positionsarten

Pauschalposition

Pauschalpositionen mit einer Ausschreibungsmenge ungleich 1 sind unzulassig.
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IV 406.H F

(ZVB — Datenaustausch, Vergabeplattform)

5.3.2. Nicht zugelassen sind:

— Wahlposition (ehem. Alternativposition)

— Bedarfsposition (ehem. Eventualposition)

— Preisanfrageposition

— Zuschlagsposition (nicht zu verwechseln mit Zulageposition)
— Position mit "freier Menge"

— Bietertexterganzungen in Vorbemerkungen und Hinweistexten

5.3.3. Bieterkommentare dirfen nicht erlaubt werden.

6. Ergianzende Anmerkungen

6.1. Ausschreibungen die Lose beinhalten, sind so aufzuteilen, dass ein Los einem Leistungsverzeichnis
entspricht (Leistungsverzeichnisse mit z.B. drei Losen bestehen somit aus drei gesonderten
Dateien). Allgemeine Vorbemerkungen und vertragliche Regelungen sind in alle Lose zu

Ubernehmen.

6.2. Zugelassene Einheiten.

Einheit

Hinweistext, vertragliche Regelung

a
cm
cm2

km2
kwh
kWp

m2
m3
mm
Mt
psch
St

Wo
md
mMt
mWo
m2d
m2Mt
m2Wo
m3d
m3Mt
m3Wo
Sth
Std
StMt
StWo
St/M
St/J

td

tWo
tMt

Jahr

Zentimeter
Quadratzentimeter
Tag

Stunde

Jahr

Kilogramm
Kilometer
Quadratkilometer
Kilowattstunde
Kilowatt peak

Liter

Meter
Quadratmeter
Kubikmeter
Millimeter

Monat

Pauschal

Stick

Tonne

Wochen

Meter x Tag

Meter x Monat
Meter x Woche
Quadratmeter x Tag
Quadratmeter x Monat
Quadratmeter x Woche
Kubikmeter x Tag
Kubikmeter x Monat
Kubikmeter x Woche
Stick x Stunde
Stlick x Tag

Stiick x Monat
Stick x Woche
Stlick pro Monat
Stlick pro Jahr
Tonne x Tag

Tonne x Woche
Tonne x Monat
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Wirt-235

(Unterauftrage, Eignungsleihe)

Bewerber/Bieter Datum

Vergabenummer MaRnahmenummer
VM_24159_VgV_VoT_Ew 14403E70002

MaBRnahme

Rathausneubau Haus der Statistik- RatM
Otto-Braun-Stral3e 70-72
10178 Berlin

Leistung/CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Unterauftrage/Eignungsleihe
Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen werden nachfolgend

e die durch Unterauftragnehmer zu erbringenden Teilleistungen und — soweit zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe mdglich - die Namen der vorgesehenen
Unterauftragnehmer sowie

e die Unternehmen oder Unternehmensteile (z.B. Konzernmutter, Konzerntochter), deren
Kapazitaten fur die Erfillung der Eignungskriterien in Anspruch genommen werden
sollen

benannt.
Die Namen, Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Ansprechpartner) - und bei

juristischen Personen die gesetzlichen Vertreter - sind spatestens vor Zuschlagerteilung zu
benennen.

Bezeichnung des Unterauftragnehmers bzw. des

Beschreibung der Teilleistung Unternehmens oder Unternehmensteils, dessen

bzw. Eignungskriterium Kapazitaten fiir die Erfillung der Eignungskriterien in
Anspruch genommen werden sollen (Eignungsleihe)

[]siehe EEE [Isiehe EEE Verpflichtungserklarung (Wirt 236)

|:| liegt dem Angebot bei
[] wird auf Verlangen nachgereicht

[] Verpflichtungserklarung wird auf
andere Art und Weise dargelegt
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Wirt-236

(Verpflichtungserklarung)

Bewerber/Bieter Datum

Vergabenummer MaRnahmenummer
VM_24159_VgV_VoT_Ew 14403E70002

MaBRnahme

Rathausneubau Haus der Statistik- RatM
Otto-Braun-Strafte 70-72
10178 Berlin

Leistung/CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Verpflichtungserklarung zur Unterauftragsvergabe und Eignungsleihe

Beschreibung der Leistung(en) Zur Verfliigung gestellte Kapazitaten

Unterauftragnehmer

[C]Der Unterauftragnehmer stellt fiir die oben bezeichnete(n) Leistung(en) die erforderlichen
Mittel zur Verfigung.

Eignungsleihe

[IDer Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung
a)[_]die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
b) []die technische und berufliche Leistungsfahigkeit

meines/unseres Unternehmens in Anspruch.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber dem Bewerber bzw. Bieter, die entsprechend
erforderlichen Nachweise zur Verfligung zu stellen.
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Wirt-236
(Verpflichtungserklarung anderer
Unternehmer)

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Name (Firma):

Anschrift:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Ansprechpartner:

gesetzliche(r) Vertreter (bei juristischen Personen):

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser
Unternehmen im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe fir die Auftragsausfilhrung gemeinsam mit
dem Hauptauftragnehmer haftet.

Ort, Datum, Unterschrift!

! Hinweis:
Die Vergabestelle behilt sich vor, nicht im Original vorgelegte Erklarungen als Original nachzufordern.
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Wirt-238
(Erklarung der Bieter-/
Bewerbergemeinschaft)

Vergabenummer MaRnahmenummer
VM_24159_VgV_VoT_Ew 14403E70002
MaBnahme

Rathausneubau Haus der Statistik- RatM
Otto-Braun-Stralte 70-72
10178 Berlin

Leistung/CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Erklarung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft
beschliel3en, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

Wir erkliren', dass der bevolimachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied:

Ust-ID:

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
Weitere Mitglieder

Mitglied:

Ust-ID:
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

Mitglied:

Ust-ID:
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

Mitglied:

Ust-ID:

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

Mitglied:

Ust-ID:

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

Hinweis: Sollte die Bieter-/Bewerbergemeinschaft mehr als fiunf Mitglieder umfassen, wird
darum gebeten, diese auf einem Doppel dieses Formulars anzugeben.

! Bei elektronischer Abgabe tber die Vergabeplattform geben alle Mitglieder diese Erklarung in

Textform ab. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw.
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.
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IV 1240 F

(Liste geeigneter Referenzen)

Bewerber/Bieter

Vergabenummer

MalRnahmenummer

VM_24159_VgV_VoT_Ew

14403E70002

Malnahme
Rathausneubau Haus der Statistik- RatM
Otto-Braun-Stral3e 70-72

Leistung / CPV
Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Liste geeigneter Referenzen
Uber in dem in der Eigenerklarung angegebenen Zeitraum ausgefiihrte Dienstleistungsauftrage nach § 46 Absatz 3 Nummer 1 VgV

Nr.

Beschreibung der erbrachten Leistung

z.B. Aufgabenbeschreibung, besondere Anforderungen, Leistungsbild/er, Leistungsphase/n,
ggf. Besondere und sonstige Leistungen, Schwierigkeit der Leistung, Vertragsverhaltnis
(Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer)

Betrage

Wert der erbrachten Leistung,
z.B. Gesamtvergltung netto
in EUR

Daten Empfanger
Erbringungszeitraum, z.B. Angabe ob o&ffentlicher oder
Planungszeitraum und/oder privater Empfanger, Kontakt-
Bauzeit daten des Auftraggebers
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Wirt-124.1

(Einhaltung restriktiver MaRnahmen ggi. Russland)

Vergabenummer MalRnahmenummer
VM_24159 VgV_VoT_Ew 14403E70001
MalRnahme

Neubau "Rathaus der Zukunft" in Berlin-Mitte (RdZ) -
"Haus der Statistik" Otto-Braun-Straf3e 70-72

10178 Berlin

Leistung/CPV

Leistung der Generalplanung A nach Planungswettbewerb

Hinweise zur Einhaltung restriktiver MalRnahmen angesichts
der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren

GemaR Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 08.04.2022 zur Anderung
der Verordnung (EU) 833/2014 ist es verboten, 6ffentliche Auftrdge oder Konzessionen, die in
den Anwendungsbereich der Richtlinien tber die 6ffentliche Auftragsvergabe sowie unter
Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10
und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8,
Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21
Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter
Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrage mit solchen
Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erftillen:

a) russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene nattirliche oder juristische
Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tber 50 % un-
mittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen ge-
halten werden, oder

c) natirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen
oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Organisationen han-
deln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallen, Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im Sinne der Bestimmungen tber die &ffentliche
Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden (Eignungsleihe).

Wirt-124.1 (Einhaltung restriktiver Malinahmen ggu. Russland) (April 2022) Seite 1von 1



Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, BERLIN i
Bauen und Wohnen

Abteilung V - Hochbau -
Information uUber die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Zusammenhang mit Planungswettbewerben und der Vergabe von
Planungs- und Bauauftragen
(Art. 13 DSGVO)

1. Bezeichnung der Verarbeitungstatigkeit

Die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) verarbeitet personenbe-
zogene Daten von lhnen im Zusammenhang mit der Vergabe und Durchflihrung von Bau- und Pla-
nungsauftragen. Mit diesen Datenschutzhinweisen méchte die SenSBW Sie nachstehend geman Art.
13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) lber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Da-
ten informieren.

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlich fur die Datenverarbeitung ist:

Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Fehrbelliner Platz 4

10707 Berlin

E-Mail: dsb@sensw.berlin.de

Sofern Sie Rickfragen im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen
von Planungswettbewerben haben, richten Sie diese bitte an eine der folgenden Kontaktadressen:

E-Mail-Adresse: post@sensw.berlin.de
Internet-Adresse: www.stadtentwicklung.berlin.de

Sofern Sie Rickfragen im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen
von Vergabeverfahren haben, richten Sie diese bitte an eine der folgenden Kontaktadressen:

E-Mail-Adresse: abt5.hochbau@sensw.berlin.de
Internet-Adresse: www.stadtentwicklung.berlin.de

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Die Beauftragte fiir den Datenschutz ist erreichbar unter:

Senatsverwaltung flr Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Sabine Beulke

DSB
Fehrbelliner Platz 4
10707 Berlin

E-Mail: dsb@sensw.berlin.de
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Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

4. Verarbeitungszwecke, Rechtsgrundlagen und Speicherdauer

Im Folgenden informieren wir Sie, warum wir Ihre Daten verarbeiten, die Rechtsgrundlage dafir und
wie lange wir diese Daten aufbewahren:

Verarbeitungstatigkeit

Rechtsgrundlage

Aufbewahrungsfrist

Durchfihrung von Planungs-
wettbewerben

Flhrung einer Kontaktdaten-
bank

Durchfihrung von Vergabe-
verfahren (insbesondere Be-
werbungs-, Angebotsphase,
Zuschlag, Dokumentation).

Durchfliihrung der Bau-, Lie-
fer- oder Dienstleistung (Ver-
tragsausfihrung, Rech-
nungslegung)

Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO
in Verbindung mit §§ 103 Abs. 6
Gesetz gegen Wettbhewerbsbe-
schrankungen (GWB), 69 Abs. 1
VgV,4 Abs. 1S.1,2 AZGi.V.m
Nr. 8 Abs.4, 4 des Allgemeinen
Zustandigkeitskataloges (Zust-
Kat AZG) zu § 4 Abs.1 S. 1 des
Allgemeinen Zustandigkeitsge-
setzes (AZG).

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO

Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO
in Verbindung mit §§ 97 Abs. 1
S.1,GWB, 4 Abs.1S.1,2 AZG
i. V. m. Nr. 8 Abs. 4, 4 des All-
gemeinen Zustandigkeitskatalo-
ges (ZustKat AZG) zu § 4 Abs.
1 S. 1 des Allgemeinen Zustan-
digkeitsgesetzes (AZG)

Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO

Zwecks Evaluierung werden
die Daten fur 10 Jahre gespei-
chert.

Die Daten werden fur die Dauer
des Erreichung des Zwecks
des Planungswettbewerbs auf-
bewabhrt.

Die Daten werden geldscht, so-
bald Sie der Speicherung im
Rahmen der Kontaktdatenbank
widersprechen.

Die Daten werden fiir die Dauer
des Erreichung des Zwecks
des Vergabeverfahrens aufbe-
wahrt.

Gemal den haushaltsrechtli-
chen Vorgaben sowie nach den
besonderen Regelungen in der
Richtlinie VI 140 der Anwei-
sung Bau (eABau) werden alle
Vergabeunterlagen vorbehalt-
lich besonderer Regelungen
grundsatzlich fir sechs Jahre
aufbewahrt.

Dartber hinaus werden perso-
nenbezogene Daten, welche im
Rahmen der Dokumentation
des Vergabeverfahrens und
des Vergabevermerks verar-
beitet werden, bis zum Ende
der Laufzeit des Vertrags oder
der Rahmenvereinbarung, min-
destens jedoch fir drei Jahre
ab dem Tag des Zuschlags,
aufbewahrt.

Prozess- und Pfandungsakten
werden fur 30 Jahre ab Rechts-
kraft eines Urteils aufbewahrt.
Die Daten werden fiir die Dauer
des Erreichens des Zwecks der
Durchfihrung vorvertraglicher
MaRnahmen und zur Erfullung
der Vertrage aufbewahrt.

BERLIN i
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Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

5. Empfanger oder Kategorien von Empfangern der personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten werden nur weitergegeben, wenn die Weitergabe zur Vertragsdurchfih-
rung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder gemafR anderer Rechtsgrundlagen gesetzlich
zugelassen ist.

Im Einzelfall werden personenbezogene Daten an unsere IT-Dienstleister weitergegeben.

Zur Koordinierung des Planungswettbewerbs/ des Vergabeverfahrens kénnen personenbezogene
Daten an beauftragte Planungs- oder Architekturbiros Gbermittelt werden.

Die Ergebnisse des Planungswettbewerbs sind gemaR § 70 Abs. 3 Verordnung Uber die Vergabe
offentlicher Auftrage (VgV) bekanntzumachen und innerhalb von 30 Tagen an das Amt fur Veroffent-
lichungen der Europaischen Union zu Ubermitteln. Dazu werden auch personenbezogene Daten Uber-
mittelt.

Die Ergebnisprotokolle der Planungswettbewerbe und die in diesen enthaltenen personenbezogenen
Daten der als Wettbewerber beteiligten Personen und Sachverstandigen werden auf der Internetseite
der SenSBW verdoffentlicht.

Bei Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwertes muss gemaf 18 Abs. 3 Vergabe- und Vertragsord-
nung fur Bauleistungen Teil A EU (VOB/A EU) (Bauleistungen) und § 39 Abs. 1 VgV (Liefer- und
Dienstleistungen) der 6ffentliche Auftraggeber nach Vergabe eines Auftrags eine Vergabebekannt-
machung mit dem Ergebnis des Vergabeverfahrens an das Amt fir Veroffentlichung der Europaischen
Union Ubermitteln, welche personenbezogene Daten enthalt.

Gem. § 20 Abs. 3 VOB/ A muss der 6ffentliche Auftraggeber bei Beschrankten Ausschreibungen ohne
Teilnahmewettbewerb (bei Auftragswerten tber 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer) und bei freihandi-
gen Vergaben (bei Auftragswerten tber 15 000 Euro ohne Umsatzsteuer) auf geeignete Weise Uber
den erteilten Zuschlag informieren. Gem. § 30 Abs. 1 Nr. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UvGO)
informiert der Auftraggeber nach der Durchfiihrung einer Beschrankten Ausschreibung ohne Teilnah-
mewettbewerb oder einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb Uber jeden so vergebe-
nen Auftrag (ab einem Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer) auf seinen Internetseiten
oder auf Internetportalen.

6. Ubermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland

Eine Datenlbermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation findet nicht statt.

7. Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen lhnen folgende Rechte zu:

e Auskunft, Art. 15 DSGVO:
Sie kdénnen jederzeit verlangen, dass wir Ihnen Auskunft dartber erteilen, welche Ihrer perso-
nenbezogenen Daten von uns wie verarbeitet werden sowie auf welche Weise Sie eine Kopie
der personenbezogenen Daten erhalten kénnen.

e Berichtigung, Art. 16 DSGVO:
Sie haben das Recht, unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu lassen sowie die
Vervollstandigung unvollstandiger personenbezogener Daten zu verlangen.
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o Ldéschung, Art. 17 DSGVO:
Sie haben unter bestimmten Umstanden das Recht, lhre personenbezogenen Daten von uns
I6schen zu lassen. Dieses Recht gilt zum Beispiel, wenn Sie |hre Einwilligung widerrufen oder
wenn die Speicherung der personenbezogenen Daten nicht mehr zu den Zwecken, fir die sie
erfasst oder anderweitig verarbeitet wurden, notwendig ist.

e Einschrdnkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO:
Sie haben unter bestimmten Umstanden das Recht, die Einschrankung der Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Recht gilt zum Beispiel, wenn Sie die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten anzweifeln oder wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist.

o Dateniibertragbarkeit, Art. 20 DSGVO:
Sie haben das Recht, die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei-
nem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und von uns zu ver-
langen, dass diese Daten ohne Behinderung einem anderen Verantwortlichen tbermitteln wer-
den, wenn dies technisch machbar ist. Diese Bestimmung gilt, sofern die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt und die Verarbeitung auf lhrer
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Artikel 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem
Vertrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) beruht.

e Widerspruch, Art. 21 DSGVO:
Sie kdnnen beim Vorliegen besonderer Grinde jederzeit den Datenverarbeitungen widerspre-
chen, die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erfolgen.

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die SenSBW durch eine entsprechende Erklarung eingewilligt
haben, kdnnen Sie die Einwilligung jederzeit und ohne die Angabe von Griinden fir die Zukunft wi-
derrufen. Die RechtmaRigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverar-
beitung wird durch diesen nicht berthrt.

9. Beschwerderecht

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde, wenn sie der An-
sicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. Wenn Sie sich an die
Berliner Beauftragte fur Datenschutz und Informationsfreiheit (BInBDI) wenden méchten, kénnen Sie
sie wie folgt kontaktieren:

Berliner Beauftragte fur Datenschutz und Informationsfreiheit
Alt-Moabit 59-61

10555 Berlin

Telefon: 030 /13889 - 0

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Weitere Informationen kénnen Sie dem offiziellen Internetauftritt der Berliner Beauftragten fir Daten-
schutz und Informationsfreiheit (www.datenschutz-berlin.de) entnehmen.
10.  Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Die SenSBW benétigt Ihre Daten, unter anderem jedenfalls um Planungswettbewerbe und Vergabe-
verfahren durchzufuhren.
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	§ 1
	Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
	1.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit einschließlich der Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks / der baulichen Anlage sowie den öf...
	1.2 Der Auftragnehmer hat die – in der jeweils geltenden Fassung – einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des öffentlichen Rechts sowie die im Land Berlin dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften zu beachten; insbesondere:
	- die Landeshaushaltsordnung (LHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (AV LHO), insbesondere die §§ 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58, 59 und 70 LHO.
	- die Allgemeine Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (ABau).
	1.3 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht gemindert. § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bleibt unberührt.
	1.4 Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Vermögensbetreuungspflichten, die mit übertragen sind, hat er ausschließlich für den Auftraggeber wahrzunehmen.
	1.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person dürfen in einem Vergabeverfahren, bei dem der Auftragnehmer mitwirkt, für einen Bewerber oder Bieter tätig sein (Interessenkollision), es sei denn, dass dadurch...
	1.6 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen in eigener Person oder durch fest angestellte Mitarbeiter seines Büros zu erbringen. Der Einsatz freier Mitarbeiter ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Eine Unterbeauftragung an ander...
	Die für die Erbringung der Leistungen benannten Unterauftragnehmer müssen die erforderliche Eignung und berufliche Qualifikation nachweisen
	Der Auftraggeber ist berechtigt, die Zustimmung zu versagen, soweit ein wichtiger Grund besteht oder der Unterbeauftrage bzw. der beim Unterbeauftragten für die Leistungserbringung benannte Mitarbeiter nicht die in nachfolgender Nummer 1.6.1 genannten...
	1.6.1 Die für die Erbringung der Leistung als fachlich Verantwortliche benannten, müssen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl. Ing./ Dipl.-Ing. FH bzw. Master an Universitäten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitäten oder Fachhoc...
	Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mindestens 3 Jahren Voraussetzung.
	Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.
	1.6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das Vertrauensverhältnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Gründen gestört und dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbeschäftigung...
	1.6.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/ oder Auftragnehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur ...
	1.6.4 Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf rechtzeitig in Textform hinzuweisen.
	§ 2
	Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
	2.1 Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Regelungen ist anordnungs- und weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer nur die mit der Vertragsdurchführung betraute Baudienststelle des Auftraggebers oder ein vom Auftraggeber hierzu ausdrücklich in Te...
	2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu realisieren.
	2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer über die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und übermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.
	2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend über den Stand der Planung und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu unterrichten, Auskunft über den vorgesehenen Bauabla...
	2.5 Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Anordnungen und Weisungen oder sonstige Vorgaben des Auftraggebers, muss er den Auftraggeber hierauf umgehend in Textform hinweisen und seine Bedenken (einschließlich der Konsequenzen einer Befolgung der Anordn...
	Weist der Auftragnehmer auf Bedenken nicht hin, kann er sich zu seiner Entlastung nicht auf eine Weisung, Anordnung oder sonstigen Vorgabe des Auftraggebers berufen.
	2.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringe...
	2.7 Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lösungen die im Rahmen der jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen Rücksicht a...
	2.8 Treten während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auf, hat der Auftragnehmer unverzüglich in Textform die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen.
	2.9 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über Ansprüche, die sich gegen ihn oder mit der Ausführung beauftragte Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben können, unverzüglich in Textform zu unterrichten. Sofern der Auftragnehmer nicht mit ...
	2.10 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen über seine Leistungen auch nach deren Abnahme unverzüglich und ohne besondere Vergütung schriftliche Stellungnahmen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Anfragen der Rechnungsprüfungsbehörde ab...
	2.11 Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.
	§ 3
	Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
	3.1 Ist der Auftragnehmer mit Leistungen der Bau- bzw. Objektüberwachung beauftragt, ist er berechtigt und verpflichtet, die ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegenüber Anordnungen zu treffen...
	Ist der Auftragnehmer mit der Überwachung der Bauausführung beauftragt, bevollmächtigt der Auftraggeber den Auftragnehmer in diesem Rahmen mit der Vornahme folgender Handlungen bzw. Abgabe folgender Erklärungen:
	- technische (nicht rechtsgeschäftliche) Abnahmen gegenüber bauausführenden Firmen;
	- Entgegennahme und Abzeichnung von Stundenlohnnachweisen und Bautagesberichten;
	- Erteilung von Weisungen auf der Baustelle [im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 3 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B)];
	- Mängelrügen, ggf. mit angemessenen Fristsetzungen;
	- Inverzugsetzungen;
	- Entgegennahme von Rechnungen zur fachtechnischen Prüfung;
	- Aufnahme eines gemeinsamen Aufmaßes mit den ausführenden Firmen;
	- alle weiteren Erklärungen, die zur vertragsgemäßen, mangelfreien und rechtzeitigen Ausführung der Leistungen der beteiligten Planer und Bauunternehmer notwendig sind.
	3.2 Eine weitergehende Vollmacht wird dem Auftragnehmer, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes (in Textform) vereinbart ist, darüber hinaus nicht erteilt. Er darf insbesondere keine Anordnungen gegenüber den an der Planung Beteiligten und den ausfüh...
	3.3 Verhandlungen mit Behörden bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform, im Falle von Verfahren nach § 77 Bauordnung Berlin (BauO Bln) seiner Beteiligung. Anträge, die bei Behörden gestellt werden sollen, sind vom Auftragnehmer...
	§ 4
	Herausgabeanspruch des Auftraggebers
	4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind vor Vertragsbeendigung an den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt für erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer übergibt...
	4.2 Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzüglich nach Erfüllung oder Beendigung seines Vertrages zurückzugeben.
	Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis oder auf einem mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäft beruhen, sind ausgeschlossen.
	4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfügung gestellten Daten oder im Zusammenhang mit diesem Projekt vom Auftragnehmer erstellten Daten in seinem DV-System zu löschen.
	§ 5
	Urheberrecht
	5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und Daten das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach den Nu...
	Die Nummern 5.1.1.bis 5.1.4 gelten auch, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet.
	Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.
	5.1.1 Für die Zwecke der Herstellung und späteren Nutzung des vertragsgegenständlichen Bauvorhabens darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutz...
	Für den Fall, dass der Auftrag des Auftragnehmers vor Vollendung des Bauwerks endet, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber schon jetzt das Nutzungsrecht (Nachbaurecht) ein, um ihm die Fertigstellung des Bauwerks zu ermöglichen.
	Der Auftraggeber ist grundsätzlich berechtigt, das Bauwerk abweichend von den Plänen des Auftragnehmers zu errichten bzw. das Bauwerk nachträglich zu ändern. Er muss die Änderungsabsicht aber dem Auftragnehmer gegenüber rechtzeitig ankündigen und ihm ...
	5.1.2 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung - sofern der Auftragnehmer nicht vorher widersprochen hat - unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmu...
	5.1.3 Ein gesonderter Honoraranspruch für die Übertragung der Nutzungsrechte steht dem Auftragnehmer nicht zu.
	5.1.4 Die unveräußerlichen Urheberpersönlichkeitsrechte sind von den vorstehenden Regelungen nicht berührt.
	5.2 Liegen die Voraussetzungen von § 5.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der ...
	Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen Zustimmung in Textform des Auftraggebers.
	Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden; § 2 Nummer 2.5 bleibt davon unberührt.
	5.3 Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten übertragen.
	§ 6
	Vertraulichkeit
	6.1 Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgänge, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Gesetzlichen Offenlegungsp...
	Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfüllung der Vertragspflichten beauftragt, schriftlich zur Verschwiegenheit im Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten und die Erfüllung dieser Verpflichtung dem Auftraggeber auf dessen Verlangen nachzuwe...
	6.2 Daten, Unterlagen (insbesondere Pläne) und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer an der Planung oder Ausführung beteiligten Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2 Nummer 2.6 und § 5 Nummer 5.2 blei...
	Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.
	§ 7
	Behandlung von Unterlagen
	7.1 Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen DIN-gemäß zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schlüssig dem Auftraggeber vorzulegen. Sie müssen den Vorgaben der ABau entsprechen.
	7.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse über die DV-Anlagen des Auftraggebers und der übrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden können.
	Auf Verlangen des Auftraggebers ist zur Prüfung der Kompatibilität der DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.
	Alle Pläne und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet hierzu Vorschläge, für deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.
	7.3 Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als „Verfasser“.
	Der Auftragnehmer hat die Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird, als Bauvorlagen zu erstellen und diese als bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser zu unterzeichnen. In allen bauaufsichtlichen Verfahren nach §§ 62,...
	§ 8
	Leistungsverzögerungen
	8.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tätigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortführt.
	8.2 Verzögert der Auftragnehmer eine Leistung, für die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber, nachdem er die fällige Leistung angemahnt hat (§ 286 Abs. 1 BGB), eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Hält der Auftragneh...
	8.3 Können Vertragsfristen vom Auftragnehmer aus von diesem nicht zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden, so gerät der Aufragnehmer in Verzug, wenn der Auftraggeber die fälligen Leistungen anmahnt (§ 286 Abs. 1 BGB). Bei der Ermittlung des F...
	8.4 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlängerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Ums...
	Behinderungen hat er unverzüglich in Textform anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umständen möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung behindernder Umstände, wenn dem Auftraggeber die entsprechende...
	§ 9
	Abnahme
	9.1  Nach vollständiger Leistungserbringungen hat die Abnahme gemeinsam und förmlich zu erfolgen. Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen.
	9.2 Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mängel festzustellen und die vertraglichen Erfüllungsansprüche vorzubehalten.
	9.3 Der gesetzliche Anspruch auf Teilabnahme gemäß § 650 s BGB bleibt unberührt; darüber hinaus steht dem Aufragnehmer ein Anspruch auf Teilabnahmen nicht zu.
	§ 10
	Vergütung
	10.1 Alle Vergütungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen in Textform zu vereinbaren.
	10.2 Soweit der Auftragnehmer im Ausnahmefall und bei entsprechender Einigung der Parteien, die in Textform zu erfolgen hat, berechtigt ist, nach Zeitaufwand abzurechnen, hat er die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeichnen...
	Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der aufgelisteten Stunden an. Die Prüfung des Vergütungsanspruchs dem Grund und Höhe nach bleibt davon unberührt.
	10.3 Für die Erteilung von Auskünften über eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprüfung erhält der Auftragnehmer keine zusätzliche Vergütung.
	10.4 Aus Unterbrechungen und Verzögerungen des Projekts kann der Auftragnehmer nur unter den Voraussetzungen eines entsprechenden gesetzlichen Anspruchs (z. B. §§ 280 ff., 286 ff., 313, 642 BGB) Ansprüche herleiten.
	§ 11
	Abrechnung
	11.1 Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemäß erbracht und abgenommen sind, hat der Auftragnehmer sie prüffähig abzurechnen (Schlussrechnung).
	Er hat seine Schlussrechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemäß der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und den Vergütungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteue...
	Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.
	11.2 Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung der letzten Leistung eingereicht werden.
	Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen eine prüffähige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafür eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung sel...
	§ 12
	Zahlungen
	12.1 Für Abschlagszahlungen gilt § 632 a BGB bzw. § 15 Satz 2 HOAI i. V. m. § 632a BGB. Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen für die nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen und Nebenkosten einschließlich des darauf entfallenden bz...
	Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss prüffähig sein.
	12.2 Sicherheit für die Vertragserfüllung:
	12.2.1 Als Sicherheit für die Vertragserfüllung, insbesondere die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich der Abrechnung, Schadensersatz, Vertragsstrafen, Rückzahlung von Überzahlungen, Ansprüche auf vertragsgemäße Erbringung von geänder...
	12.2.2 Die vom Auftragnehmer gewährte Sicherheit für die Vertragserfüllung ist mit Fälligkeit des Werklohns herauszugeben, sofern und soweit die von der Sicherheit erfassten Ansprüche erfüllt sind.
	12.2.3 Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den Betrag bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über das beide nur gemeinsam verfügen können ("Und-Konto"). Etwaige Zinsen stehe...
	12.3 Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verp...
	12.4 Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof. Die Rechnungsprüfung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 195 BGB) von Ansprüchen des Auftraggeb...
	§ 13
	Kündigung
	13.1 Eine Kündigung bedarf der Schriftform. Auftragnehmer und Auftraggeber sind zur Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grunde berechtigt. Das Recht des Auftraggebers zur ordentlichen Vertragskündigung sowie ggf. das Sonderkündigungsrecht beider ...
	13.2 Kündigung durch den Auftraggeber
	13.2.1 Die Kündigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.
	13.2.2 Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt für den Auftraggeber insbesondere dann vor, wenn
	- das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände erheblich gestört ist, oder andere Umstände vorliegen, auf Grund derer ein Festhalten des Auftraggebers am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann;
	- der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat oder die Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers aus anderen Gründen so beeinträchtigt ist, dass ein Vertrauen in seine Fähigkeit...
	13.2.3 Die Kündigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschränkt werden, § 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen, soweit es ...
	Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaßnahme zu nutzen und zu ändern.
	Entstehen dem Auftraggeber durch die Kündigung nach Nummern 13.2.2 oder 13.2.3 zusätzliche Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzögerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.
	13.2.4 Bei einer Kündigung nach Nummern 13.2.2 oder 13.2.3 soll der Auftraggeber – unbeschadet seines Rechts auf Nachbenennung – die Kündigungsgründe in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darlegen.
	13.2.5 Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kündigung richten sich nach § 648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kündigung erbrachten Leistungen al...
	13.2.6 Für die Kündigung bei Verstößen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.
	13.3 Kündigung durch den Auftragnehmer
	13.3.1 Der Auftragnehmer ist zur Kündigung berechtigt, wenn im Falle einer vereinbarten stufenweisen Beauftragung der Auftraggeber weitere Leistungen nicht innerhalb angemessener Frist nach vollständiger Erbringung der zuletzt beauftragten Leistungen ...
	Die Kündigung des Auftragnehmers muss in diesem Fall spätestens zwei Wochen nach Zugang des Abrufs weiterer Leistungen beim Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber erklärt werden.
	Aus einer Kündigung nach Satz 1 erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschädigungs- oder Vergütungsansprüche; Ansprüche im Zusammenhang mit den bis zur Kündigung erbrachten Leistungen bleiben unberührt.
	13.3.2 Der Auftragnehmer ist zur Kündigung aus wichtigen Grund berechtigt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien so erheblich gestört ist oder andere Gründe vorliegen, auf Grund derer dem Auftragnehmer ein Festhalten am Vertrag nicht meh...
	13.4 Die Kündigung aus wichtigem Grunde ist erst zulässig, wenn der kündigende Vertragspartner dem anderen Vertragspartner zuvor ohne Erfolg in Textform eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Abl...
	Die Bestimmung einer angemessenen Frist zur Vertragserfüllung ist aus den in § 323 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 BGB genannten Gründen entbehrlich, insbesondere wenn die andere Vertragspartei die Vertragserfüllung schon zuvor endgültig und ernsthaft ...
	13.5 Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat.
	13.6 Im Falle der ordentlichen Vertragskündigung durch den Auftraggeber sowie im Falle der einvernehmlichen Vertragsaufhebung (ohne dass die Vertragsaufhebung aus einem vom Auftragnehmer zu vertretenden Grunde veranlasst worden wäre), behält der Auftr...
	Die ersparten Aufwendungen werden mit 95 % des Honorars der noch nicht erbrachten Leistungen festgelegt, sofern nicht der Auftraggeber höhere, oder der Auftragnehmer geringere Ersparnisse nachweist. Anderweitiger Erwerb ist von dieser Pauschalierung n...
	13.7 Im Falle einer Vertragsbeendigung durch eine vom Auftraggeber ausgesprochene Kündigung oder eine einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund hat der Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Vergütung...
	13.8 In allen sonstigen Fällen der Vertragsbeendigung (Kündigung bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung aus wichtigem Grunde durch den Auftragnehmer, sowie Kündigung bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, aber nicht vom Auftragneh...
	13.9 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 16 AVB bleiben unberührt.
	§ 14
	Haftung und Verjährung
	14.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Schadensersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
	14.2 Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemäß § 9.
	§ 15
	Haftpflichtversicherung
	15.1 Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz für alle im Ver...
	15.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen.
	15.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich durch Abschluss eines neuen Versicherungs...
	§ 16
	Arbeitsgemeinschaft
	16.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner ...
	Es ist zudem zentraler Ansprechpartner für den Auftraggeber in allen Belangen und im Verhältnis zum Auftraggeber für die Koordination innerhalb der Arbeitsgemeinschaft verantwortlich.
	16.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.
	16.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Auch im Fall der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft gi...
	§ 17  Umsatzsteuer
	Die Umsatzsteuer ist gemäß Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, in Teil- und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen.
	§ 18
	Schlussbestimmungen
	18.1 Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.
	18.2 Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vor, wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart
	18.3 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform.
	18.4 Widersprüche zwischen den vorgenannten Vertragsbestandteilen und Grundlagen bzw. Widersprüche innerhalb einzelner Vertragsbestandteile und Grundlagen sind im Wege einer Auslegung des Vertrages als sinnvolles Ganzes unter besonderer Berücksichtigu...
	18.5 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages, eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung oder ein wesentlicher Teil dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder sollte dieser Vertrag lückenhaft sein, so soll ...
	Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien in diesem Falle eine wirksame Bestimmung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbesondere dem, was die Parteien wirtschaftlich beabsichtigt hatten, entspricht oder ihm...
	18.6 Entstehen bei der Durchführung und Abwicklung dieses Vertrages Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern, werden die Parteien zunächst versuchen, den Streit auf gütlichem Wege beizulegen. Streitfragen berechtigen die Parteien nur in...
	18.7 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für die Durchführung des Vertrags gilt ausschließlich die deutsche Sprache.
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